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a) D ie W iederholungsgefahr im Sinne von § 1004 A bs. 1 
Satz  2 B G B  und dam it ein A nspruch des Betroffenen au f U n 
terlassung einer ihn identifizierenden Wort- und Bildbericht
erstattung über ein Erm ittlungsverfahren können entfallen, 
wenn der Betroffene wegen der Straftat rechtskräftig verur
teilt ist, die U nschuldsverm utung also nicht m ehr gilt.
b) Ist im Unterlassungsklageverfahren der W ahrheitsbeweis 
für eine Straftat durch rechtskräftiges Strafurteil als erbracht 
anzusehen (§ 190 Satz 1 S tG B ), gelten für die ruckblickende 
Beurteilung der rechtlichen Z ulässigkeit einer strafverfah- 
rensbegleitenden, identifizierenden W ortberichterstattung im 
H inblick au f die U nschuldsverm utung die folgenden Voraus
setzungen: D ie  D arstellung darf keine Vorverurteilung des 
Betroffenen enthalten; sie d arf also  nicht durch präjudizieren- 
de D arstellung den unzutreffenden Eindruck erwecken, der 
Betroffene sei der ihm vorgew orfenen H andlung bereits über
führt. Z ur Sicherstellung dieser A usgew ogenheit ist vor der 
Veröffendichung regelmäßig eine Stellungnahm e des B etro f
fenen einzuholcn. Schließlich m uss es sich um einen Vorgang 
von einem solchen G ew icht handeln, dass ein berechtigtes 
Interesse der Allgem einheit gerade auch an der O ffenlegung 
der Identität des Betroffenen besteht.
c) Auch fü r die rückblickende Beurteilung der rechtlichen Zur 
lässigkeit einer strafverfahrensbegleitenden, identifizierenden 
Bildberichterstattung fü r die Z eit bis zur Rechtskraft des Stra
furteils ist die Unschuldsverm utung in die im Rahm en des § 23 
A bs. 1 N r. 1 K U G  vorzunchm ende A bw ägung einzustellen..

a) D ie vom  (m it-)beschenktcn Partner des eigenen K indes 
geteilte oder jedenfalls erkannte Vorstellung des Schenkers, 
eine zugew endete Im m obilie w erde vom  eigenen Kind und 
dessen Partner dauerhaft als gem einschafdiche W ohnung oder 
Fam ilienw ohnung genutzt, kann die Geschäftsgrundlage eines 
Schenkungsvertrages bilden.
b) D ie  Schenkung begründet jedoch kein D auerschuldver
hältnis. Fü r einen W egfall der G eschäftsgrundlage reicht es 
deshalb nicht aus, dass die Lebensgem einschaft nicht bis zum  
Tod eines der Partner Bestand hat. H at jedoch die gem einsa
me N u tzun g  der Im m obilie entgegen der mit der Schenkung 
verbundenen Erw artung nur kurze Z eit angedauert, kom m t 
regelmäßig ein Wegfall der G eschäftsgrundlage in Betracht.
c) In diesem  Fall ist der Schenker in der Regel berechtigt,
vom  Schcnkungsvcrtrag zurückzutreten und das gesamte G e 
schenk oder dessen Wert zurückzufordern ...................................
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17.
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a) D ie  Bepreisung von Bareinzahlungen und Barauszahlun
gen am Bankschaltcr ohne eine Frcipostenregelung ist als so l
che nicht generell, d.h. unabhängig von der konkreten A u s
gestaltung des Preis- und Leistungsverzeichnisses, unzulässig.
b) § 675f A bs. 5 Satz 1 B G B  enthält kein zahlungsdienste
rechtliches Verbot einer Entgeltkontrollc. Vielm ehr bleiben 
insow eit die allgem einen Regeln anwendbar. H ierzu gehört 
betreffend die Bareinzahlungen au f ein debitorisches G iro 
konto im Verkehr m it Verbrauchern auch § 312a A bs. 4 N r. 2 
B G B .
c) Gem äß § 312a A bs. 4 N r. 2 B G B  sind nur solche K osten
um lagefähig, die unm ittelbar durch die N u tzu n g  des Z ah
lungsm ittels entstehen (transaktionsbezogene Kosten). G e 
meinkosten, deren A nfall und H öh e von dem konkreten N u t
zungsakt losgelöst sind , sind nicht um lagefähig.......................... 240
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